
 Universität Bayreuth – Institut für Sportwissenschaft 
 
Beiblatt zur Leistungskarte Lehramt Sport Gymnasium (nach § 22 LPO I 2008) 
 
3. Lehramt an Gymnasien (Gesamtumfang 270 Leistungspunkte) 
a) 35 Leistungspunkte im Fach Erziehungswissenschaften (Pädagogik/Psychologie), davon mindestens 25 Leistungspunkte nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b; die übrigen Leistungspunkte sind aus 
lehramtsspezifischen Veranstaltungen aus dem Angebot der Hochschule oder aus Lehrveranstaltungen aus der Fachdidaktik zu erbringen; 
b) 92 Leistungspunkte im fachwissenschaftlichen Bereich eines jeden vertieft studierten Fachs, davon mindestens 70 Leistungspunkte nach den jeweiligen Bestimmungen in §§ 61 bis 84; beim Fach Psychologie 
mit schulpsychologischem Schwerpunkt (§ 110) im Rahmen einer Fächerverbindung gilt Abs. 3 Satz 1 entsprechend; 
c) 10 Leistungspunkte im fachdidaktischen Bereich eines jeden vertieft studierten Fachs (mit Ausnahme des Fachs Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt), davon mindestens 8 Leistungspunkte 
nach § 33 sowie den jeweiligen Bestimmungen in §§ 61 bis 84, 
d) 10 Leistungspunkte im Rahmen der schriftlichen Hausarbeit nach § 29, 
e) 6 Leistungspunkte im Rahmen des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) 15 Leistungspunkte im Rahmen weiterer lehramtsspezifischer Veranstaltungen der Hochschule aus den in Buchst. b bis d 
genannten Bereichen. 
 
Bereich Veranstaltung Punkte Semester Unterschrift Dozent/in 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


